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Auf die Anfra.ge der Abgeordneten Landgraf und Genossen vom 7. Dezember 1978, 
NY'. 2242/ J, bett~effend Vors teuerabzug für Ki ndergärten, beehre ich mi eh 
mitzuteilen: 

Gemäß § 2 Abs 0 3 des Umsatzsteuergesetzes 1972 (UStG 1972) si nd Köt~per­

schaften des öffentlichen Rechts - von bestimmten Ausnahmen abgesehen -
nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art und ihrer1and- und forst~ 

wirtschaftlichen Betriebe gewerblich oder beruflich, alsounternehmerisch 
tätig. Die Frage, ob ein Betrieb gewerblicher Art vorliegt, ist dabei grund- ! 

sätzl'j ch nach § 2 des Körper'schaftsteuergesetzes 1966 zu beurtt=i1 en. Zu den 
Betrieben gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts gehören 
danach alle Einrichtungen, die ~1ner nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit 
zur Erzielung von Einnahmen oder anderen wirtschaftlichen Vorteilen dienen. 
Zwar ist die Absicht! Gewinn zu erzielen, fUr die Annahme eines Betriebes 
gewerblicher Art nicht erforderlich, doch muß sich die Einrichtung. damit 
sie als Betrieb gewerblicher Art angesehen werden kann, innerhalb der Gesamt­
betätigung der Körperschaft wirtschaftlich herausheben und von einigem Gewicht 
sein. Ist eÜle Einrichtung von so ge:dngem Umfang, ,daß sie als Einzelunternehmen 
nicht existenzfähig wäre, liegt kein Betrieb gewerblicher Art vor (siehe auch 
Reichssteuerblatt 1939, 5.449, Bundessteuerblatt 1957 111 5.146, und Bundes­
steuerblatt 1961111 S. 552). Nach Lehre und Rechtssprechung ist demnach nicht 
jede Tätigkeit einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, dieaußerhalb der 
Hoheitstätigkeit entfaltet wird, als Tätigkeit im Rahmen eines Betriebes ge­
wei~blichel~ ,l\rt Zll wertE:n. Als Tätigkeit im Rahmen eines ßetr-iebes gei'lerblichel~ 

Art, also als llntern~hmerischc Tätigkeit im Sinne des § 2 Umsatzsteuergesetz 1972 
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können vi e 1 mehr nur solehe Tät-: gkeiten von Körpey'schaften des öffentl iehen 
Rechts qualifiziert werdens die darauf gerichtet sind, Einnahmen oder andere 
"lirtschaftliche VOi-te"l1e zu erzielen. Tritt d·ie Einnahmenerz·ielungsabsicht 
zugunsten ~ffentlicher Aufgabenstellungen in dGn }lintergrund, kann nach Auf­
fassung des Bundesministeriums fUr Finanzen von keiner unternehmerischen 
Tät i gke'j t gesprG::hell werden" Dj es es l\d ter·j um (E. i nnah:llenerz i e 1 ungsabs icht 
im Zusammenhang mit ei nel~ nach \vi rtschaftl i ehen Gesichtspunkten ausgeri chteten 
Betätigung) ist fUr die Beurteilung der Frage, ob ein Betrieb gewerblicher 
Art vorliegt bZ',"io die Unternehmel'eigenschaft einer Einrichtung einer Körper­

schaft des öffentlichen Rechts zu bejahen ist~ von entscheidender Bedeutung. 

Eine Ändel~lJng des derzeit von de~~ FinanzverwaHtmg eingenommenen Rechtsstand= 

punktes dahingehend, daß bei Körperschaften des öffentlichen Rechts fUr alle 
n~ht hoheitlichen Bereiche unabhängig von der Einnahmenerzielungsabsicht und 
dem wirtschaftlichen Gewicht der Betätigung die Unternehmereigensc~aft und 
damit der Vorsteuerabzug zugebilligt wird, ist nicht beabsichtigt. 

Die Beurteilung der aufgeworfenen Umsatzsteuerfragen und derer. Problematik 
kann nur .; n ei nem gl~ößeren Zusammenhang gesehen werden 0 Wurde im System der 
alten Bruttoumsatzsteuer (Umsatzsteuergesetz 1959) vielfach versucht, mög1ichst 
nicht als Unternehmer angesehen zu werden und die Unternehmereigenschaft in Abrede 
zu stel1en$ so ist seit dem übergang auf das Mehwertsteuersystem ein gegenteiliger 
Trend feststel1bat4

• Seit E·inführung des Mehrwertsteuersystems wird in steigendem 
Maße versucht, al s Unternehmer' im Sinne desUmsatzsteuergesetzes 1972 anerkannt 
zu warden# Der Grund hiefUr liegt - wie die bisher gemachten Erfahrungen 
zeigen - inder dU1Ach das neue Syst~m geschaffenen VorsteuerabzugsmögJ ichkeit, 
und zwar insbesondere in jenen Fällen, in welchen relativ geringfUgigen Um-

sätzen hohe Vorsteuer'J1 gegenüberstehen. Auch im Bereich der öffentl i eh-recht­

lichen Körperschaften fehlt es nicht an Versuchen, durch Erzielung gering-
fUgiger Umsätze die Unternehmereigenschaft und damit oie Vorsteuerabzugs­
bet'echtigung zu erlangen. Diesen Versuchen muß seitens der Finanzvet'waltung 

schon wegen der weitreichenden Beispielsfolgen entgegengetreten werden. Es 
dat'T düne}' nicht vJeiter ver\'Jundern~ wenn die Finanzverwaltung in der gegen­
ständlichen Frage - wann nämlich die Grenze zum Betrieb gewerblicher Art 
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a1s Uberschritten angesehen werden kann - einen sehr restriktiven Standpunkt 
einnimmt. Bis zu einer anders iautenden Rechtssprechung des Verwaltungs­
gerichtshofes wird seitens des Bundesministeriums fUr Finanzen im Falle der 
Kindergärten der Standpunkt vertreten, daß ein Betrieb gewerblicher Art erst 
dann al s gegeben angenommen werden kann, \'1enn die durch den Betrieb des Ki noel'­
gal~t6ns entstehenden Koste\'! zumindest zur Häl fte durch Kindergartenbeiträge 
(Eltenbeiträge) gedeckt sind. Auf diese Weise erscheint gewährleistet, daß 
nur jene öffentlichen Kindergärten als Betriebe gewerblicher Art in den 
Unternehmensbereich von Körperschaften öffentlichen Rechts einbezogen werden, 
die zumindest annähernd nach dem Prinzip der Kostendeckung ausgerichtet sind 
und eine wirtschaftliche Einrichtung von einigem Gewicht darstellen. Eine 
andere Vorgangsweise würde zweifellos private Unternehmer, die Kindergärten 
betreiben~ gegenüber öffentlich-rechtlichen Körperschaften benachteiligen und 
damit zu ungere"chtfet~ti gten Wettbewerbsverzerrungen fUhren. 

Zum Bereich der Kindergärten muß auch darauf hingewiesen werden, daß für 
bestimmte gemeinnützige Einrichtungen von Körperschaften (darunter auch 
Kindergärten) durch die Verordnungen des Bundesministers für Finanzen vom 
18. Dezember 1974, BGB1.Nr.790/1974, und vom 13. Dezember 1976, BGB1.Nr.692/1976," 
im Wege einer großzügigen Vorsteuerpauschalierung im Effekt eine Freistellung 
von der Umsatzsteuer herbeigeführt wurde. Von dieser - seinerzeit sehr nadl­
drücklich geforderten - administrativen Erleichterung sollte bei Vorliegen" 
der Voraussetzungen auch Gebrauch gemacht wet'den. 

Was die Frage anbetr"ifft, in\'iieweit die Finanzverwaltung bei Betrieben gewerb­
licher Art von Körper'schaften öffentl ichen Rechts von der Bestimmung des 
§12 Abs. 2 Z. 2 lit. b Umsatzsteuergesetz 1972, nach der alle Leistungen, 
die "im Zusammenhang mit ei ner Täti gkeit stehen, die auf Dauer gesehen Gewinne 
oder Einnahmenüberschüsse nicht erwarten läßt (Liebhaberei), vom Vorsteuerabzug 
ausgeschlossen sind, Gebrauch macht, so darf hiezu bemerkt werden, daß unter 
Li ebhaberei i!Tl Si nne di eser Gesetzesbestimmung von der Fi nanzverwa ltung grund­
sätzlich die typ"ischen Liebh"abet'eien, wie RennsVille und Jagden vel~standen 

werden und daß es schon besonders kraß gelagerter Fälle bedUrfte, um diese 
ß(~stimmung auch im Zusammrlnhang mit Betrieben gewerbl icher Art von 
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öffentlich-rechtlichen Körperschaften anzuwenden. Die derzeitige Vorgangsweise 
d<.:-\'" Finan.:::vel'i'laltung ist j~denfans darauf gerichtet t daß Hauptaugenmerk auf 
die Frage des Vorliegens oder Nichtvorliegens eines Betriebes gewerblicher Art 
zu konzentrieren und hiebei einen besonders strengen Maßstab anzulegen. An eine 
extensive Auslegung des § 12 Abs. 2 Z. 2 lit. b Umsatzsteuergesetz 1972 ist hin­
gegen nicht gedacht. 

Im Zusammenhang mit der Besteuerung der Kindergärten darf schließlich noch darauf 
hinge\1iesen werden~ daß die Verwaltungspraxis in der Bundesrepublik Deutschland 
dahin geht, die öffentlichen Kindergärten dem Hoheitsbereich zuzuordnen, so daß 
die Körperschaften des öffentlichen Rechts bezüglich ihrer Kindergärten auch aus 
diesem Grund vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind. Eine solcheVorgangsweise 
wUrde allenfalls auch für den österreichischen Rechtsbereich vertretbar erscheinen, 
zumal die Kindergärten nicht zuletzt auch der Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
(vorschulische Erziehung) dienen und vor allem deshalb weitgehend durch öffent-
1 i ehe Subventionen (z. B. übernahme der Persona 1 kos ten) unterhalten werden., 

Aus dem Gedanken der vOI~schulischen Erziehung heraus wäre es meines Erachtens 
auch durchaus vertretbat·, die Leistungen der Kindergärten ebenso wie die Leistungen 
der Schulen (§ 6 Z. 11 Umsatzsteuergesetz 1972) von der Umsatzsteuer zu befreien. 
Ich hätte daher keine Bedenken, eine Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1972 dahin­
gehend in die Wege zu leiten, daß die Umsätze von Kindergärten der öffentlich­
rechtlichen Körperschaften von der Umsatzsteuer befreit werden (unechte Steuer­
befreiung, . 

2233/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




